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Badischer Staatsanzeiger

Staatsanzeiger

llnfallverhiitungsvorschriften der badischen land »
wirtschaftlichen Berufsgenossenfchaft betr .

Die in der Genossenschaftsversammlung vom 7 . März ds .
Js . beschlossenen neuen Unfallverhütungsvorschriften der ba -
dischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschast für „ Land -
wirtschaftliche Maschine ^ "

, über die „Bauhaltung in landwirt -
schaftlichen Betrieben " und über die „ Verwendung des elek-
irischen Stromes in landwirtschaftlichen Betrieben " werden ,
nachdem ihnen vom Badischen Landesversicherungsamt unterm
25. Juni 1925 die Genehmigung erteilt worden ist, gemäß
§ 28 der Satzung für die badische landwirtschaftliche Berufs »
genossenschaft hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht .

Karlsruhe , den 17. Juli 1925.
Der Borstand

der badischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Unfallverhittungsvorschristrn für landwirtschaftlich «
Maschine « .

Die von der Genossenschaftsversammlung des Jahres 1905
beschlossenen, vom Landesversicherungsamt am 1 . Dezember
1905 genehmigten Unfallverhütungsvorschriften für landwirt -
schaftliche Maschinen werden durch die nachfolgenden Bestini -
mungen ersetzt :

l . Allgemeine Bestimmungen .
1 . An ^ der Maschine und maschinellen Einrichtung , gleich -

siel ob Kraft - oder Arbeitsmaschine , ob Transmission oder
Vorgelege , sind alle im Gestell nicht eingeschlossenen sich dre¬
henden oder bewegten Teile , insofern sie nicht höher als 1,80 m
über dem Fußboden liegen , dergestalt zu verkleiden oder abzu -
sperren , daß ihre Berührung niit dem Körper oder den Klei -
dern der an den Maschinen und maschinellen Einrichtungen
beschäftigten oder in der Nähe verkehrenden Personen ver -
hindert wird . Ausgenommen sind

а . diejenigen sich drehenden und bewegten Teile , welche zum
Zwecke der Aufnahme des Arbeitsmaterials oder der Ab -
führung des Arbeitsproduktes frei bleiben müssen ,

tx solche sich drehende und bewegte Teile an Maschinen , die
im Fahren arbeiten , wenn ihre Verkleidung aus konstruk -
tiven Gründen und wegen der Arbeitsweise nicht möglich
ist.

c . glatte runde Wellenköpfe an Maschinen für Handbetrieb ,
welche nicht mehr als 5 cm vorstehen ,

б . glatte , von Hand betriebene Schwungräder und Wellen ,
sowie alle Riemen an Maschinen für Handbetrieb ,

e . bewegte Federn , Zugstangen und Hebel für Schüttler ,
Böden und Siebe , sowie die freilaufenden Niementeile ,
die unmittelbar an Gestellwänden gelegen und durch ihre
Lage genügend geschützt sind .
Vorstehende Bestimmungen gelten auch für die sich dre -

henden und bewegten Maschinenteile und maschinellen Ein -
richtungen , die höher als 1,80 m , aber an Verkehrsstelte »
und Arbeitsstätten gelegen sind .
Gruben für Schwungräder , Riemenscheiben und Vorgelege

sind mit einer Fußleiste von mindestens 6 cm Höhe zu um¬
geben , wenn nicht bereits eine gleichhohe Schwelle vorhanden
ist-

Alle freilaufenden Zahnräder müssen durch Schutzvorrich -
hingen vollständig verkleidet sein .

Maschinen und maschinelle Einrichtungen müssen betriebst
sicher hergestellt und in diesem Zustande erhalten werden . Sie
sind der Benutzung zu entziehen , wenn sich Mängel bemerk -
bar machen und eine Gefahr für Leben und Gesundheit der
an ihnen beschäftigten oder in der Nähe verkehrenden Per -
sonen bedeuten und auf andere Weise nicht beseitigt werden
können .

2. Alle Arbeitsmaschinen für Kraftbetrieb müssen unmittel -
bar in demselben Räume , in welchem sie arbeiten , an - und ab -
gestellt werden können . Diese Vorschrift entfällt , wenn die
Person , welche die Kraftmaschine anlaufen läßt , die Arbeits -
Maschine ständig übersehen kann und wenn die Außerbetrieb -
setzung der Kraftmaschine durch Zuruf oder Signal jederzeit
möglich ist.

8. Zum Verschieben von Riemen muß eine sicher wirkende
Vorrichtung (Riemenausrücker ) vorhanden sein . Das Aufle -
gen oder Abwerfen von Riemen , Seilen oder Ketten darf ohne
besondere Vorrichtung nur vorgenommen werden , wenn die
Siemen , Seile oder Ketten zur Ruhe gekommen sind .

Das Harzen oder Pichen darf nur bei langsamem Gang
^ ablaufenden Rieinen in der Nähe der Riemenscheibe ge -
ichehen.

4- Das Ölen und Schmieren von Maschinen und maschi -
neuen Einrichtungen muß vor ihrer Inbetriebsetzung geschehen -
Entstehen Störungen während des Ganges , ist eine Reinigung
einzelner Teile nötig , haben sich Schutzvorrichtungen verschobenoder gelockert , müssen Keile oder Schrauben an bewegtenrs, , , »UU | | til «' VCHv UUvl • 'A-VI1,14IL t l Uli
seilen oder in deren unmittelbaren Nahe angezogen werden ,
« rr

k' e Maschine oder maschinelle Einrichtung still zu
«teilen . Bei Maschinen , die im Fahren arbeiten , ist außer -
oem das Getriebe auszurücken . Eine Stillstellung ist beim
vten und Schmieren nicht erforderlich , wenn es vermöge der
vorhandenen besonderen Einrichtungen auch während de?^ ? nges gefahrlos und ohne Abnahme von Schutzvorrichtungen
geschehen kann .

5 . Sämtliche Maschinen und maschinellen Einrichtungen
•* nur unter Benutzung der vorgeschriebenen Schutzvor -

k 'chtungen in Betrieb genommen werden .
Alle Schutzvorrichtungen müssen dauerhaft hergestellt und so"^festigt sein , daß sie sich nicht lösen , nicht herabfalle » und"«?t selbst Veranlassung zu Unfällen bieten können . Auch° ußer Betrieb müssen betriebsfähige Maschinen und maschi -

nelle Einrichtungen stets mit den Schutzvorrichtungen versehenteiti .
Sit eine Maschine oder maschinelle Einrichtung nur vor -«

Ergehend auseinander genommen , so müssen die Schutzvor -l '.chtungen in brauchbarem Zustande vorhanden sein . Maschinenund maschinelle Einrichtungen , welche dauernd außer Verwen¬
dung kommen , sind zu zerlegen oder aus dem Betriebe zu ent -
fernen .

« n unzugänglichen Stellen können die vorgeschriebenen^chuLoorrichtungen wegfallen . - . .
» « ? le vorstehenden allgemeinen Bestimmungen gelten für« ue landwirtschaftlichen Maschinen und maschinellen Einrich¬

tungen , soweit nicht unter den folgenden Bestimmungen Aus¬
nahmen oder Abweichungen vorgesehen sind .

II . Besondere Bestimmungen
Ä. Triebwerke und Kraftmaschinen

1 . Göpel .
7. Sämtliches Getriebe eines Göpels muß sicher überdeckt

sein . Bei Göpeln , bei welchen der Treiber über dem Mittel -
getriebe seinen Platz hat , muß sich die Überdachung mitdrehen
und das Mittelgetriebe um 50cm überragen . Die Überdachung
muß widerstandsfähig und so befestigt sein , daß sie nicht kippenkann .

Bei Sicherheitsgöpeln , das sind Glockengöpel mit innerer
Verzahnung , ist eine weitere Überdachung nicht notwendig ,
jedoch müssen alle Öffnungen mit festsitzenden Deckeln ver -
schlössen sein .

Treibersitze müssen fest angebracht sein .
3. Werden beim Göpel und bei der Arbeits Maschine ver -

schiedene Personen beschäftigt , so dürfen die Zugtiere am
Göpel erst angehängt werden , nachdem die Personen , welche
die. Arbeitsmaschine bedient oder mehrere hierbei beschäftigte
Arbeiter beaufsichtigt , durch Zuruf oder vereinbartes Signal
dem Göpeltreiber das Zeichen zum Antreiben gegeben hat .

Bei Störungen im Gange des Göpels oder der Arbeits -
Maschine, zum Schmieren und Olen des Göpels oder sonstiger
damit verbundener Maschinenteile , zum Befestigen nicht richtig
sitzender Schutzvorrichtungen und beim Rachsehen des Getrie -
bes , sowie bei allen sonstigen Pausen müssen die Zugtiere ab -
gehängt werden .

2 . Motoren
9 . Alle Kraftmaschinen müssen in thren freiliegenden Teilen ,

sofern diese nicht auch in der Bewegung mehr als 1,30 m über
dem Fußboden bleiben , verwahrt oder abgesperrt sein .

Zwischen einer fahrbaren Kraftmaschine und der Arbeits -
Maschine muß , soweit dies im Interesse der Unfallverhütung
erforderlich ist, der Raum , welchen der Hauptriemen durch -
läuft , beiderseits so durch Seile , Ketten oder Stangen abge -
sperrt werden , daß Personen mit diesem Riemen nicht in Be -
rührung kommen können .

An fahrbaren Lokomobilen ist die Abdeckung des Schwung -
rades , der Antriebsriemenscheibe , des Regulators der Scheibe
( Exzenter ), welche die Speisepumpe treibt , und des Kreuzkopfes
nicht notwendig , auch wenn diese Teile sich in einer Höhe bis
1,80 in über der Erde bewegen . Soweit es die örtliche Auf -
stellung des Lokomobils ersorderlich macht , ist jedoch das
Schwungrad und der Riemeneinlauf im Verkehrsbereich durch
Absperrung gegen unbeabsichtigtes Hineingeraten , zu sichern .

Dagegen mutz der Wellenkopf an der Exzenterseite durch
eine sich nicht mitdrehende Kapsel abgedeckt werden , auch wenn
er sich mehr als 1,80 m über dem Boden beftndet .

10. Verbrennungskraftmaschinen von mehr als 2 PS , die in
ihrer Drehrichtung von Hand angeworfen (angedreht ) werden ,
müssen eine Andrehvorrichtung haben , die sich beim Anlaufendes Motors selbsttätig aussetzt und gegen Rückschlag gesichert
ist , oder mit einer anderen , den gleichen Schutz gewährenden
Vorrichtung versehen sein .

11 . Werden bei der Kraftmaschine und bei der Arbeitsma -
sine verschiedene Personen beschäftigt , so darf die Kraftma¬

schine erst in Betrieb gesetzt werden , nachdem die Person ,
welche die Arbeitsmaschine bedient oder mehrere hierbei be-
schäftigte Arbeiter beaufsichtigt , durch Zuruf oder vereinbartes
Signal das Zeichen hierzu gegeben hat .

12 . Alle Kraftmaschinen dürfen nur von emer mit ihrer
Einrichtung und Handhabung vertrauten , zuverlässigen , nüch -
ternen Person bedient werden . Ist ein besonderer Wärter
vorgesehen , was bei Dampfmaschinen und Dreschsätzen der
Fall sein muß . so darf sich der Wärter während des Betriebes
nur so weit von der Kraftmaschine entfernen , daß er sie im
Bedarfsfalle sofort außer Betrieb setzen kann . Kessel und Kraft -
Maschinenwärter müssen mindestens 18 Jahre alt sein .

B . Arbeitsmaschinen .
1. Dreschmaschinen ,

a . Allgemeine Vorschriften für sämtliche
Dreschmaschinen mit Ausnahme der Kleefs -
mendreschmaschinen (s. unten 6 ) Ziffer 22 ).

13. Dreschmaschinen dürfen nur unter Verwendung eines
Einlagetisches und einer über der Dreschtrommel angebrachten
Schutzhaube in Benutzung genommen werden . Dabei inuß die
Einrichtung der Dreschmaschine derart sein, daß der Einleger ,
mag er vor dem Tisch oder seitlich desselben stehen (z . B . durch
Tisch oder Haube ), gezwungen ist. von den Stiften oder Schlag -
leisten der Dreschtrommel oder von den Einziehwalzen einen
Abstand inne zu halten , der bei Klein -Langdreschmaschinen
(Spitzdreschmaschinen , bei denen das Getreide mit den Ähren
nach vorn in die Einlegeöffnung geschoben wird ), mindestens
1 m und bei anderen Dreschmaschinen mindestens 75 cm be-
tragen muß .

Bei Dreschmaschinen , bei denen der Einleger an der ge-
schlössen- ,, Längsseite der Haube steht und über diese gebeugt
einlegt , muß der Abstand zwischen der oberen Kante der Haubeund dem äußersten Umfange der Dreschtrommel mindestens60 cm betragen .

14. Es ist verboten , beim Einlegen , insbesondere beim Ein -
legen von nicht in Garben gebundenem Dreschgut , Wirrge -
treibe , zusammengerechten oder gekehrten Halmen und dergl .,mit der Hand oder dem Fuße nachzuhelfen . Hierzu ist ein ge -
eigneter Gegenstand , am besten ein schmiegsamer Besen ohneStiel zu verwenden .

Der Einlegetisch darf während des Ganges der Maschinenicht betreten werden .
b . Be so ndereVorschristenfürKlei ndresch -

Maschinen .
Unter Kleindreschmaschinen fallen alle Lang - und Breitdrefch -

Maschinen, bei denen der Einleger auf dem Fußboden oder
einem besonders erhöhten Stand (Trittbrett . Fußbank , Kisteoder dergl . ) steht .

15. Zu beiden Seiten der Einlegeöfsnung muß der Einlege¬
tisch mit einem aufrecht stehenden . 50 cm langen « ufsatzbrett

I versehen fem . welches bei 1 m Tischhöh« mindestens 50 cm hoch
sein muß . Ist der Tisch höher al » 1 m . so dürfen die Aufsatz-breiter entsprechend niedriger , niemals jedoch niedriger al ?

sein . In Fallen , in denen die Verbreiterung de»
Tisches , nur nach emer Seite oder überhaupt nicht voraekeben
ist . müssen die » ufsatzbvetter an den nicht verbrettert^ Ktten

! r o ß dr e sch -

mindestens 60 cm lang sein . Solche Aufsatzbretter find nur
dann entbehrlich , wenn die Einlegeöfsnung durch eine andere ,den gleichen Schutz gewährende Einrichtung (z . B . eine ent -
sprechend weit vorspringende Haube ) gesichert ist.

Der Einlegerstand muß mindestens 85 cm unker dem Ein »
legetisch liegen .

16. Die Dreschtrommel und etwa vorhandene Einziehwalze »
sind von oben durch die Schutzhaube und an den Seiten durch
Verkleidungen so zu verdecken, daß nur eine Öffnung zum
Einlegen fteibleibt , die nicht mehr als 40 cm hoch ist.

Die Schutzhaube und die seitlichen Verkleidungen müsse«
mindestens 10 cm vorstehen , und zwar bei der Langdresch -
Maschine über die Stifte oder Schlagleisten und bei Breitdrefch -
Maschinen über die Einlegeöffnung . Die Aufsatzbretter müssenbis zur Schutzhaube heranreichen .

Befinden sich am Trommelgehäuse seitliche Offnungen , so
sind diese durch abnehmbare Deckel zu verschließen .
c . Besondere Vorschriften für

Maschinen .
. Unter Großdreschmaschinen fallen alle Dreschmaschinen , bek
denen der Einleger seinen Stand auf der Dreschbühne oder in
einer Vertiefung derselben hat .

17. An Großdreschmaschinen muß die Einlegeöfsnung durch ein«,
kräftige Schutzhaübe überdeckt sein , die nur an einer Längsseiteeine Öffnung von nicht mehr als 40 cm Höhe freigibt und an
der offenen Seite die Einlegeöffnung um mindestens 10 cm
überragt . _Die beiden Schmalseiten an der Einlegeöffnung müssen mit
nach außen nicht umlegbaren , mindestens 30 cm hohen Verklei¬
dungen versehen sein , die ebenso wie die Schutzhaube über die
Einlegeöffnung um mindestens 10 cm vorstehe » . In diesen
Verkleidungen sind unten Offnungen von höchstens 10 cm
Höhe zum Einkehren der Körner zulässig .

Zum Schutze der auf der Dreschbühne verkehrenden Per -
sonen muß der Einlegetisch mindestens 20 cm hoch über der
Dreschbühne liegen -

, sein von der Schutzhaube nicht überdeckter
Teil muß wagerecht sein .

Der Einlegestand muß mindestens 50 cm unter der Ober «
kante des Einlegetisches liegen .

Steht der Einleger auf der Dreschbühne selbst, so muß die
in der Dreschbühne über der Trommel befindliche Öffnung
mit einer mindestens 50 cm hohen Umwehrung versehen sein,
auf der die Schutzhaube befestigt ist . Der vor der Einlege -
öffnung anzubringende Einlegetisch (Ziff . 13 ) muß wagerecht
fein . Die Umwehrung muß mit der Dreschbühne fest ver¬
bunden sein und darf lediglich zum Zwecke des Transportes der
Maschine umgeklappt werden .

18. Ist der Einlegetisch beweglich und derart angeordnet ,
daß bei seinem Niederdrücken die Einlegeöfsnung selbsttätig
und zuverlässig geschlossen wird iz . B . die bayerische Sicher -
heitseinlegevorrichtung ) , so ist Schräglage des Einlegetische »
zulässig .

Bei Selbsteinlegern sind Schutzhaube und Einlegeiisch nicht
erforderlich . Selbsteinleger müssen jedoch mit einer vom Ein -
legerstande aus leicht erreichbaren oder selbsttätig wirkenden
Ausfchaltevorrtchtung versehen und so beschaffen sein , daß da?
Hineingeraten einer Person in die Dreschtrommel mit Sicher -
heit verhindert wird .

19. Das Besteigen der Dreschbühne darf nur mittels Leitern
geschehen , die oben sicher eingehakt werden können . Die Leiter
oder mindestens ein Leiterholm muß den oberen Stützpunkt
der Leiter um mindestens 40 cm überragen .

20 . Jede Dreschbühne muß mit einer mindestens 30 cm
hohen ringsum laufenden Einftiedigung versehen sein . An
der Seite , von der aus das Dreschgut auf die Bühne gebracht
wird , kann die Einftiedigung abgenommen werden .

21. Bei Sackhebc -rn , die Ouerverstrebungen haben , ist di«
Rückseite der Laufschienen bis zur Hubhöhe der Sackbühne zu
verkleiden .

6 . Kleesamendreschmaschinen (K leereibe r ) .
22 . Kleesamendreschmaschinen (Kleereiber ) , bei denen das

Dreschgut von einem Einschütt -Trichter aus mittels Schnecken¬
einzuges zu der Trommel geführt wird , müssen im Einschütt -
Trichter über dem Schneckengang mit einem weitmaschigen
Draht - oder Holzrost versehen sein .

2. Strohbinder .
23 . Strohbinder an Dreschmaschinen müssen derart geschützt

sein , daß die Nadel - und Knotenvorrichtungen sowie die AuS-
werfarme unter einem Mantel von Drahtgeflecht liegen , der
sie beim Betriebe von oben und an den Seiten bedeckt , jedoch
die Beobachtung gestattet . Mit diesem Mantel muß eine Aus -
rückVorrichtung so verbunden sein , daß der Strohbinder nur bei
geschlossenen Mantel arbeiten kann . Gegen ungewolltes Herun -
terfallen des Mantels muß eine Sicherung (Sperrfeder , Sperr -
klinke ) angebracht sein .

3. Strohpressen .
24 . Geschieht das Einlegen nicht durch eine selbsttätige Vor -

richtung , sondern durch Arbeiter , so muß zwischen den Ar -
beitern und der Einlegeöfsnung ein festes Geländer angebracht
sein .

Die Einwurföffnung muß so überdeckt sein , daß Menschen
nicht hineinfallen können .

Bei Krummstrohpressen (Ballenpressen ), die an Dreschma -
schinen angeschlossen sind , genügt eine Einrichtung , die Wt>'
hindert , daß jemand von der Dreschmaschine auf die Stroh »
presse fallen kann .

Alle umlaufenden Teile an Strohpressen , sowie die Hebel -
arme am Arbeitersitz und die Gleitbahnen des Preßwagens
sind durch Schutzgitter zu verdecken.

An den Strohpressen mit Handbindung sind um die Durch -
gangsöffnungen der Nadeln runde Schutzhülsen anzubringen ,
die so hoch sein müssen , daß die Nadelspitzen nicht über den
oberen Hülsenrand hervortreten können . Die Öffnung nach
vorn soll nicht größer sein , als das Durchziehen des Binde -
garns erfordert . Außerdem muß zwischen dem Arbeiterstand
und der Einlegeöfsnung ein festes Geländer angebracht sein.

An den Strohpressen mit Selbstbindung sind unter denk
Preßkasten dicht seitlich der Nadeln Schutzbleche anzubringen ,
welche die Nadeln bis zum tiefsten Stande vollständig abdecken,
so daß niemand die Hand oder den Arm durchstecken kann .
Bei allen Arbeiten am Knüpfapparat , insbesondere auch beim
Einziehen des Fadens , ist der Bindeapparat außer Betrieb zu
setzen . - ' .



4. Futter - und Streujchnei ^ emaschlueu .
25 . Wird das «schneidegut durch Einziehwalzen zugeführt,

fo muß sich über der Einlegerinne eine Überdeckung von Holz
»der MetaS befinden , die sich über der Einkgertnne noch auf
iniiidsstenK 50 cm , wagerecht von Mitte der oberen Einzieh-
walze an gerechnet, fortsetzt .

Diese Überdeckung muh von der oberen Kante der Einlege -
rinne schräg bis zu einer Höhe von mindestens 15 und höch -
stens 20 cm aufsteigen.

26 . Bei Futterschneidmaschinen, die nicht ausschließlich von
Hand betrieben werden, ist eine Ausschaltevorrichtung für di«
^ inziehwalzen erforderlich. Diese muß als bewegliche Über-
deckung der Einlegerinne ausgeführt sein , so daß sie durch
Heben oder Drücken leicht in Tätigkeit gesetzt werden kann
und dadurch ausschaltend wirkt.

Bei Futterschneidemaschinen ist es verboten, die Schwung-
räder als Riemenscheiben zu benutzen.

a . Futterschneidemaschinen
mit Messerschwungrad .

27 . Das Messerschwungrad muß , sobald die Maschine einen
Borbau (Bock) besitzt, in seinem oberen Teil nach vorn und
rückwärts durch eine Abdeckung von Holz oder Blech geschützt
sein.

28. Bei Futterschneidemaschinen ohne Vorbau (Bock ) muß das.
Messerschwungrad nach der Einlegerinne zu durch eine Schutz -
wand mrs Holz oder Blech vollständig verdeckt sein .

b . Futterschneidemaschinen mit Messer -
t trommel .

291 Troimnolfutterschneidernaschinen müssen über dem oberen
Teil der Messertrommel eine Schutzhaube aus Gußeisen , Blech
oder Holz haben.

30 . Die Schwungräder einer Troinmelfutterschneidema -
schine, die durch eine Kraftmaschine angetrieben wird , müssen
mit einer Verkleidung versehen sein die sich nicht mitdreht,
oder sie müssen als beiderseits glatte Vollscheiben ausgebildet
sein .

c . Häckselladen .
3t . Häckselladen , auch Häckselbänke , Strohstühle oder Schnei-

destühl « genannt , müssen , sofern nicht zum Vorschieben des
Schneidegutes eine an der Einlegerinne zu befestigende Gabel
oder ähnliche Vorrichtung benützt wird, hinter dem Messer mit
einer Überdeckung der Einlegerinne versehen sein , die minde-
stens 30 cm fbei kleinen sogenannten Grünladen 20 cm ) lang
ist und von vorn nach rückwärts aufsteigt.

5. Schrot -, Quetschmühleu und Llkuchenbrecher.
32. In Walz- oder Mahlwerke, Pressen . Schnecken, Malz -

quetschen , Futterkuchenbrecher und dergl. darf nicht mit den
Händen hineingegriffen werden. Soll z. B . Mahlgut nach -
geschoben oder sollen störende Gegenstände entfernt werden,
lo sind dazu besondere Geräte «Haken, Walzenzangen) oder in
deren Ermangelung passende Holzstücke zu verwenden, die so
dick und lang sind , daß die Hand nicht von den Walzen und
dergl. mit erfaßt wird ; diese Geräte oder Holzstücke müssen au
der Maschine angehängt sein.

6. Futterdämpfer .
33. Futterdämpfer bis zu % Atmosphäre Druck müssen mit

einem bis in die Flüssigkeit reichendenunverschließbaren Stand -
rohr von nicht mehr als 5 m Höhe und 8 cm Weite oder einer
anderen für Dampfkessel bezw . Dampfgefäße zugelassenen
Sicherheitsvorrichtung versehen fein.

Futterdämpfer von mehr als % Atmosphäre Druck unter¬
liegen der Genehmigung und Revision nach Maßgabe der all-
gemeinen polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung von
Landdampfkesseln vom 17. Dezember 1908. R .- G.-Bl . Nr . 2 S . 3.

7. Maschinen zur Zerkleinerung von Hackfrüchte «.
34. Bei diesen Maschinen müssen die außen liegenden Teile

der Messerscheibe oder Meffertrommel vollständig verkleidet
sein.

Reißwölfe (zur Zerkleinerung von Rübenköpfen) sind über
den Messern oder Reißzähnen mit einem 75 cm hohen Ein¬
füllkasten zu versehen. Der obere Rand des Einfüllkastens
muß von einer glatten , horizontal angebrachten, nach allen
Seiten hin wenigstens 40 cm breiten Umrahmung eingefaßt
sein .

Das Nachstopfen und Lockern des Schneidegutes darf nicht
mit der Hand, sondern nur mit einem an der Maschine hän-
genden geeigneten Holzstück (Stößel ) geschehen .

35 . Der Auslaus für die abfallenden Schnitzes muß soweit
nach mite« reichen , daß ein unabsichtliches Hineingeraten in die
Messer oder Zerreißhaken verhütet wird.

8. Milchzrntrifugen ( Separatoren) .
36. Bei Milchzentrifugen mit Handbetrieb muß die Kurbel

von selbst
' stehen bleiben , sobald mit der Drehung aufgehört

wird iFreilaufeinrichtung ) .
9. Kreis- und Bandsägen.

37. Jede Kreissäge muß mit einer Schutzvorrichtung ver-
I sehen sein , welche de» über den Tisch vorstehenden Teil des
' Sägeblattes abdeckt und sich beim Sägen nach der Dicke des
zu schneidenden Holzes selbsttätig einstellt oder hiernach ein-
gebellt werden kann. Nach dem Gebrauche der Säge ist die
Schutzvorrichtung stets bis aus den Tisch herabzulassen oder das
Sägeblatt durch die Vorrichtung zu verdecken .

Der Hntere Teil des Sageblattes ist an beiden Seiten zu
verkleiden .

38. An Kreissägen für Längsschnitt ist hinter dem Sägeblatt
«in nachstellbarer Spaltkeil anzubringen , der immer so einge-
stellt werden muß , daß seine Schneide von den Saaezähnen
höchstens 1 cm entfernt ist und seine Spitze nicht tiefer als
2 cm unter dem höchsten Punkt des Sägeblattes liegt . Die
Stärke de? Spaltkeils muß gleich dem Schränkeinaß^der Zähne
des Sägeblattes fein . Bei Verwendung mehrer Sägeblätter
muß der Spaltkeil wagerecht und senkrecht verstellbar einge-
richtet sein.

89 . Kreissägen zum Schneiden von Rundholz, Brennholz
und dergl. dürfen nur unter Benutzung einer Zuführungs -
Einrichtung (Schlitten , Wagen , schwingender Bock) verwendet
werden , bei welcher das Schneidegut festliegt oder durch eine
mechanische Vorrichtung festgehalten wird.

Der Schlitten oder Wagen (Rolltisch ) muß gegen Busheben
aus den Laufschienen gesichert sein .

4V. An Kreissägen mit schwingendem Bock (Wippe) muß das

Sanze Sägeblatt geschützt werden, mit Ausnahme desjenigen'eils , der zum Schneiden freibleiben muß . Aus der Rückseite
der Wippe selbst ist ein Handgriff anzubringen , der nach vorn
genügend geschützt ist . Die Hoizauslage in der Wippe muß
Mit Holz oder Blech glatt ausgeschlagen sein.

41 . Bei ortsfesten und fahrbaren Bandsägen (Brennholz -
sägen) ist der zum Schneiden nicht benutzte Teil des Säge -
blatteI zu verkleiden . Das gleiche gilt für die obere und
untere Bandsägescheibe . Bandsäge » sind, soweit möglich, mit
einer Bremsvorrichtung zu versehen Dem Lenker einer fahr -
baren Drennholzsage ist die Mitbeförderung von Personen
untersagt.

10. Aufzüge.
42. Alle Aufzugswinden find mit einer sicher wirkenden

Eperr- und Bremsvorrichtungzu versehen

Di« Kurbel« müssen lösbar »de » fe« Kurbel well«« rück¬
bar sein .

Aufzüge mit senkrecht stehender hölzerner Seiltrommel (söge-
nannte,n Gangspill , Dreh - oder Tummetbäumen ) sind un¬
zulässig

11 . Schleifsteine.
43 . Schleifsteine, die mit Kraftmaschinen betrieben werden,

dürfen nur mit Druckscheiben oder Seitenrösetten uud . nicht
mit Keilen auf der Welle befestigt werden. Zwischen Druck-
scheiden >u>d Stein find federnde Zwischenlagen einzulegen .

III . AusführungSbestimmungrn.
44 . Allgemein untersagt wird hierdurch den landwirtschaftlichen

Betriebsunternehmern die Beschäftigung geisteskranker, schwach-
sinniger , fallsüchtiger, betrunkener oder offenkundig trunkfüch-
tiger , tauber und blinder Personen an landwirtschaftlichen
Maschinen.

45 . Die Versicherten haben die Schutzvorrichtung zu be-
nutzen und dürfen sie während des Ganges der Maschine nicht
entfernen . Der Mißbrauch, die eigenmächtige Entfernung ,
absichtliche Beschädigung, Nichtbenutzung der vorhandenen
Schutzvorrichtungen ist strafbar . (§§ 1030 , 851 , 870 der RBO .)

Zur Beschäftigung an landwirtschaftlichen Maschinen,
insbesondere an Futterschneidmaschinen dürfen Kinder unter
12 Jahren , zur Bedienung von Arbeitsmaschinen
Kinder unter 14 Jahren nicht verwendet werden.

46 . Diese Unfallverhütungsvorschriften sollen das Mindestmaß
der Anforderungen begrenzen, welche zum Schutze der au
landwirtschaftlichen Maschinen beschäftigten Personen zu stellen
sind . Darin liegt, daß weitergehende Schutzvorrichtungen, als
sie hier vorgeschrieben werden, stets zulässig und anerkennens -
wert sind .

Die Belriebsunternehmer sind verpflichtet, bei Anschaffung
von Maschinen und Betriebseinrichtung ^n von dein Lieferanten
zu verlangen , daß die in den vorstehenden Borschriften ge-
forderten Schutzvorrichtungen mitgeliefert werden . Bon den
Lieferanten , Fabrikanten und Händlern wird erwartet , daß
sie die Maschinen nur mit den in den Vorschriften verlangten
Schutzvorrichtungen verkaufen.

47. Diese Unfallverhütungsvorfchriften treten am 1 . Januar
1S26 in Kraft . Bis zu diesem Zeitpunkt sind auch die von
früher her in den landwirtschaftlichen Betrieben vorhandenen
Maschinen mit den Schutzvorrichtungen zu versehen, die vor -
stehend verlangt sind , softrn ihre Anbringung technisch nicht
alhzugroße Schwierigkeiten bietet und nicht mit unverHRtnismä -
ßig hohen Kosten verknüpft ist.

48 . Für Fu tt e r schjn e i d m a sch i n e n, die vor der Ver-
öffentlichung der Vorschriften angeschafft sind und aus -
schließlich von Hand betrieben werden, ist außer der
Verkleidung der Zahnräder und der Verdeckung der Einzieh -
walzen eine Abdeckung des Mefferschwungrades nach der Ein -
legerinne zu ( durch eine Schutzwand aus Blech oder Holz) auch
fürderhin genügend. Bei vor der Veröffentlichung der Vorschrif¬
ten angeschafften Futterschneidemaschinen, die durch Göpel
oder Kraftmaschine betrieben werden, ist es als ausrei -
chende Schutzmaßnahme anzusehen, wenn sie außer der Schutz -
Wand vor dem Messerschwuiigrad und außer einem anstei-
genden Deckbrett von 50 cm Länge eine Ausschaltevorrichtung
besitzen , durch die der Einleger mit der Hand oder dem Fuß
die Einziehwalzen zum Stillstand bringen oder rückwärts
laufen lassen kann. Wird eine Ausschaltevorrichtung an der-
artigen Maschinen erst angebracht oder eine bestehende durch
eine neue ersetzt , so darf sie nur als bewegliche llberdeckuug
der Einlegerinne ausgeführt werden.

4g. Die Veröffentlichung der UnfallverhütungSvorfchrifte »
erfolgt durch den Staatsanzeiger . Außerdem werden in jeder
Gemeinde Abdrücke der Vorschriften zur Einsicht der Be-
teiligten offen gelegt.

50 . Zuwiderhandlungen der Betriebsunternehmer und der
Versicherten gegen die Vorschriften können mit Geldstrafen
bis zu dem gesetzlich jeweils zulässigen Höchstbetrag belegt
werden.

Außerdem haften die Betriebsunternehmer für die Auf-
Wendungen der Berufsgenossenschaft aus einem Unfall , der da-
durch herbeigeführt worden ist, daß die vorgeschriebenen Sicher-
heitsvorrichtungen nicht oder nicht genügend getroffen waren .

UnsallverhütungSvorschristen » der Vi« Ba « baltu « g in
landwirtschaftliche « Betrieben .

1 . Die zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörigen baulichen
Anlagen und Einrichtungen , insbesondere die Treppen und
Leitern , die Futter - , Speicher- und Holzböden, sowie die er-
forderlichen Schutzeinrichtungen sind stets in gutem betriebs¬
sicherem Zustand zu erhalten .

2 . Bei Glatteis find alle Verkehrswege mit Asche . Sand oder
dergleichen zu bestreuen.

3. Futter - ,Speicherböden und sonstige Arbeitsplätze in land -
wirtschaftlichen Gebäuden , die höher als 1,25 m über dem
Tennenboden liegen, müssen durch Geländer so gesichert
werden, daß ein Abstürzen nach Möglichkeit verhindert wird.

Das gleiche gilt für Treppen mit mehr als 4 « tufen , so-
wie die zugehörigen Treppenpodeste und für alle Schachtöff-
nungen ; bei Schachtöffnungen muß außerdem an allen Seiten
eine Fußleiste vmi mindestens 2 cm Breite und 6 cm Höhe
herumgehen.

4 . Alle Böden, die betreten werden können, müssen eine gute'
festgenagelte Bedielung erhalten , deren Dicke von der Be-
lastung und er freiliegenden Länge abhängig ist, keinesfalls
aber unter 22 mm betragen darf . Werden Boden nur zum
Zwecke vorübergehender Benützung hergestellt, so sind deren
Bestandteile so zu befestigen, daß ein Umkippen und Ver-
schieben nicht möglich ist . Zwischen den einzelnen Brettern
oder Stangen darf nicht mehr als 2 cm freier Raum sein .

5 . Festangebrachte Leitern müssen so befestigt werden , daß sie
weder nach hinten abrutschen, noch zur Seite gleiten können.
Auch solkn diese Leitern , wo dies nach den baulichen Ver-
hältnissen möglich ist , um wenigstens 40 cm den oberen Stütz-
Punkt überragen , damit der Herauf - oder Heruntersteigende
sich festhalten kann.

Festangebrachte Leitern , die senkrecht ,n d,e Hohe fuhren ,
müssen so weit von der Wand abstehen, daß die Fußspitzen der
Personen , welche sie benutzen , mindestens 10 an über die
Sprosse treten können.

6. Bewegliche Leitern sind unten und oben gegen Ausweichen
zu sichern .

7 . Alle Leitern müssen gegen das Auseinandergehen der Le,-
terbäume gesichert und mit durchgehenden Sprossen versehen
sein.

Aufgenagelte Sprossen sind nur zulässig, wenn sie »n die
Leiterbäume eingekerbt find.

S. In Abort- , Dung - und Jauchegruben von mehr als
150 « n Tiefe dürfen Menschen nicht hineinsteigen, wenn sie
dabei nicht ständig (auch während der Arbeit ) an einem um
die Brust geschlungenen « eil« von einer anderen Person ge-
halten werden. Dies gilt auch v«n Arbeiten in Brunnen .
Senkgruben , Gasleitungen , Rauchkanälen und anderen Räu -
men die erfahrungsgemäß Stickgase oder entzündliche Gase
enthalten können.

Besteht der Verdacht, daß sich in dergleichen Gruben schäd-
liche Gase angesammelt haben, so ist vor dein Einsteigen
langsam ein brennendes offenes Licht herunterzulassen , da ei«
solches in schlechter Lust erlischt. Geschieht das , so müssen zu-
nächst die giftigen stoffe dadurch entfernt werden , daß inam
heißes Wasser eingießt oder ein brennendes Strohbund oder einen
Enner mit ungelöschtem Kall herabläßt , der unmittelbar zu-
vor mit Wasser Übergossen worden ist. Auch nachdem Siez
vorgenommen ist, darf das Einsteigen nicht vor Ablauf von 2
stunden stattfinden und erst dann , wenn eine erneute Probemit brennenvem Licht ergeben hat ,

°daß die schlechte Lust
beseitigt ist. Aber auch nach der Lichtprobe ist das Anseilei,
erforderlich, weil beim Vorhandensein von Schwefelwasserstoff
das Licht nicht erlischt .

9. Die Vorschriften der Ziffern 1 , 2, - %, 7 und 8 treten mit
der Veröffentlichung, die übrigen Vorschriften am l . Januar
1926 in Kraft . Bis dahin sollen die baulichen Anlagen mit den
vorstehend verlangten Schutzvorrichtungen versehen sein .

10. Die Veröffentlichung erfolgt durch den StaatSanzeigerund durch Auflage der Vorschriften in den- Gemeinden.
11 . Hinsichtlich der Strafbestimmungen und der Haftbarkeitder Betriebsunternehmer gilt das für landwirtschaftliche

Maschinen Bekanntgegebene.

UnfaUverhütungsvorschrifte « über die Verwendung deS
elektrischen Stroms in landwirtschaftlichen Betriebe « .

1 . Der landwirtschaftliche Betriebsunternehmer muh zur
Vermeidung mangelhafter und daher unfallgefährlicher elek-
irischer Einrichtungen von demjenigen, der sie neu ausführtoder instandsetzt, die Einhaltung der Vorschriften des Ver-
bandes Deutscher Elektrotechniker verlangen , insbesondere auch
sür das zu verwendende Material . Die Einrichtunegn dürfen
erst dann in Benützung genommen werden, wenn sie von dem
stromliefernden Werk auf Grund einer Abnahmeprüfung al ?
vorschriftsmäßig befunden und wenn etwaige Mängel beseitig»
sind .

2. Jeder landwirtschaftliche Betrieb , in dem elektrischem
Strom verwendet wird , muß einen oder mehrere Hauptschalter
besitzen, mit denen die Anlage spannungslos gemacht werden
kann.

Die Lage der Ausschalter ist den Beschäftigten vor der
Arbeit bekannt zu geben . Der Zugang zu den Ausschaltern
ist zederzeit freizuhalten , darf also nicht etwa durch Frucht ,
stroh , Säcke , Bretter , Gerätschaften usw . verstellt werden.

3. An alle» Zugängen iji! Räumen , in denen sich Hochspan ,
nungsanlagen befinden (das sind Anlagen , bei welchen die
Gebrauchsspannung zwischen irgend einer Leitung und Erde
250 Volt überschreitet) , müssen äußerlich Warnungstafeln mit
Blitzpfeil angebracht werden, welche Unbefugten den Eintritt
verbieten . Derartig gekennzeichnete Räume dürfen nur von
denen betreten werden, die der Unternehmer oder ein son-
stiger Betriebsleiter hiermit ausdrücklich beauftragt hat und
die mit den Gefahren der hochgespannten Ströme vollständig
vertraut sind .

4 . Die unter Spannung gegen Erde stehenden, nicht mit
Isolierstoff bedeckten Teile müssen im Handbereich gegen zu-
fällige Berührung geschützt sein . Jsolierhüllen von Drähten
und Apparaten , ebenso alle Schutzabdeckungen blanker Stellen
sind stets in gutem Zustand zu erhalten . Dies gilt besonders
für feuchte Räume , wie Ställe . Waschküchen usw . In Ställen
dürfen keine Leitungen verlegt werden. Die Leitungen und
Schalter müssen außerhalb des Stalles angebracht werde» ,
so daß im Stalle selbst lediglich die Lampen und zwar in
einer wasserdichten Armatur untergebracht sind . Der Null-
leiter muß von der Hausanschlußsicherung bis zur letzten
Lampe eine ununterbrochene Leitung bilden. Bei Glühlampen
muß der Nulleiter mit dem Führungsring , der jeweilige
Außenleiter mit dem Mittelkontakt verbunden werden.

Die Berührung aller blanken spannungsführenden Teile
der elektrischen Anlage ist untersagt .

5 . In Räumen , welche entzündliche Gase enthalten , (z. B.
Spirituslager ) , oder welche mit entzündlichem Staub gefüllt
sind (z. B . Mehlstaub ) , dürfen nur solche Schaltvorrichtungen ,
Sicherungen und Elektromotoren verwendet werden, deren
Bauart eine Entzündung der Gase oder des Staubes durch
Funken ausschließt. Die Verwendung anderer als elektrischer
Glühlampen mit Schutzglocken in solchen Räumen ist unter »
sagt. Das gleiche gilt für feuergefährliche Betriebsstätten und
Lagerräume (Scheunen , Dreschräumen , Heu- und Frucht-
speicher ).

6 . Schmelzsicherungen, deren Bauart eine Gefährdung von
Menschen durch abspritzende Teile oder durch Lichtbögen nicht
ausschließt, müssen mit Schutzeinrichtungen (z. B . Schutzkap -
fein ) versehen sein . Der Ersatz durchgebrannter Sicherungen
darf nur von den dazu bestimmten Personen und nur in
spannunaslosein Zustande vorgenommen werden. Nach der
Auswechslung sind die zugehörigen Schutzeinrichtungen wieder
anzubringen . Die Verwendung unvorschristsmäßigen Siche¬
rungsmaterials , auch reparierter Stöpsel ist gefährlich und
daher untersagt .

7. Ausbesserung?- uiid andere Arbeiten an Dächern und Ge »
bäudet«ilen , bei denen Freileitungen so nahe vorbeigehen, daß
sie unmittelbar oder mit irgendwelchen Geräten unabsichtlich
berührt werden können , dürfen erst ausgeführt werden , nach-
dem diese Leitungen spannungslos gemacht oder gegen Be-
rührung gesichert sind .

Instandsetzungen , Ausbesserung-:- , Revisions- und Rein !»
gungsarbeiten an Teilen der elektrischen Anlage in landwirt -
schaftlichen Betrieben dürfen erst ausgeführt werden , nachdem
die_ betreffende elektrische Anlage ausgeschaltet ist.

taind Leitungen spannungslos gemacht worden, um Ar»
beiten gefahrlos ausführen zu können, so »st für die Dauer
der Arbeiten an dem betreffenden Ausschaller ein Schild an»
zubringen mit der Aufschrift: „ Nicht einschalten! " .

8. Gerüste , Stroh - und Getreideschober, sowie sonstige Auf»
bauten dürfen niemals so nahe bei Freileitungen errichtet
werden, daß Personen unmittelbar oder mit irgendwelchen
Geräte « unabsichtlich die Leitungen berühren können.

9 . Elektromotors dürfen nur von einer mit ihrer Hand«
habung vertrauten Person in Betrieb gesetzt werden.

An jeder Arbeitsmaschine, die von einem Elektromotor un»
mittelbar oder mittelbar durch Riemen oder Vorgelege ange»
trieben wird, muß eine mechanische oder elektrische Abstell»
Vorrichtung vorhanden und vom Bedienungsstande der Arbeits»
Maschine aus leicht erreichbar sein .

Im übrigen gelten für den Gebrauch von Elektromotoreil»
sonstigen Maschinen und maschinellen Einrichtungen die in den
Unfallverhütungsvorschriften für Maschinen enthaltene ^
Bestimmungen .

10. Wird (z. B. beim elektrischen Pflügen und Dreschens
Hochspannung verwendet , so müssen die spannungsführenden
Teile mit besonders sicheren Isolier Umhüllungen Verses
sein. Die zum Schutze angebrachten Erdungsvorrichtungen ibe»

sonders bei fahrbaren Motoren und Transformatoren ) jjj '
nach Anleitung stets anzuwenden . In landwirtschaftlichen - -
trieben , in denen betriebsmäßig Hochspannung führend« Ten
zu bedienen find» — Masttransformatoren, Anschluß
beweglichen Transformatoren oder Anschluß von H<W*



spannungsmotoren —, darf mit d«r Wartung dieser
Ankagen nur eine dazu besonders ausgebildete Person
detraut werden . Die Ausbildung dieses Wärters oder des
Ersatzmannes hat bei einer stromliefernd « » Überlandzentrate
Maftwerkj zu erfolgen ^ Tie erfolgreiche Ausbildung ist
seitens der ausbildenden Stelle durch schriftlichen Ausweis zu
bestätigen . Der Ausweis ist auf Verlangen dem mit einer
Revision beauftragten technischen Anfsichtsbeamten vorzu -
zeigen .

11 . Kann eine Person , die mit stromführenden Teilen in

Berührung gekommen ist , sich von diesen nicht selbst befreien ,
so ist der Strom durch den zunächst gelegenen Ausschalter
zu unterbrechen . Ist letzterer nicht bekannt , so muh die
Stronu -rzeugungsstelle durch Fernsprecher , Drahtung , Kraft -
wagen , Radfahrer oder Boten schleunigst benachrichtigt wer -
den . Inzwischen dürfen Rettungsversuche wegen ihrer Ge¬
fährlichkeit für die Helfer nur von sachverständigen Personen
vorgenommen werden .

12. Die Porschriften treten mit der Veröffentlichung in
Kraft . Ihre Veröffentlichung erfolgt durch den Staatsanzeigex .

Allherbem werden in jeder Gemeinde Abdrücke der Vor-
schriften zur Einsicht der Beteiligten offen gelegt .

! 13. Zuwiderhandlungen der Betriebsunternehn ,
« Xio fön » «»i «,uVersicherten gegen die Vorschriften
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zulässigen Höchstbetraz belegt

Außerdem haften die Betriebsunternehmer für die Aufwen -
düngen der Berufsgenojseuschaft aus einem Ullfall , der durch
das Fehlen oder die ungenügende Durchführung der vor -
geschriebenen Sicherheitsvorkehrungen herbeigeführt norden ist.

entral - Dandels - lkegister kür Kaden .
Bömberg. B312

Handelsregister Abt . A
O . -Z . III , Wilhelm Dai -
ber Witwe in Krautheim
und O .-Z . 123, Apotheke
Krautheim , Baden , Kasi-
mir Kugler in Krautheim :
Die Firina ist erloschen ;
ferner unter O .-Z . 144 :

Apotheke Krautheim ,
Heinrich Ogger in Kraut -
heim , Inhaber : Heinrich
Ogger in Krautheim .

Boxberg , 21 . Juli 1925.
DaS Amtsgericht .

Bühl . B .313
Handelsregistereintrag

Abt . A Band II O .-Z . 23
zu Firma Schnog & Co ..
Zweigniederlassung Bühl ,
Eitz der Gesellschaft Köln
a . Rh . Die Prokura des

Kaufmanns Sigmund
Schnog in Köln ist er -
loschen.

Bühl . 17. Juli 1026.
Bad . Amtsgericht II .

Donaueschingen . B .334
In das Handelsregister

!B O .-Z . 34 wurde heute
eingetragen : Getreide - La -

gerhans -Zentrale der
Baar , Gesellschaft mit be -
schränkt »? Haftung in Hü-
fingen . Der Gesellschafts -
vertrag ist vom 24. Juni
1925. Gegenstand des Un¬
ternehmens ist der ge-
meinsame Betrieb der La -
gerhäuser der Baar und
der angrenzenden Gebiete .
Die Gesellschaft darf sich
an anderen Unternehmen
beteiligen . Geschäftsführer
ist Johann Wölfle , Lager -

hausgeschästsfuhrer in
Hüfingen . Stammkapital
6000 RM . Öffentliche Be¬
kanntmachungen der Ge -
sellschaft in der Badischen
Landwirtschaftlichen Zei -
lnnft in Karlsruhe .

Donaueschingen ,
den 24 . Juli 1925.

Amtsgericht .
Engen . 83,335

Handelsregister Äbt . A
O .-Z . 158 : Die Firma
Bernhard Buhl,chirurgische
Instrumente in Möhrin -
gen ist erloschen .

Engen . 14 . Juli 1925.
Amtsgericht .

Engen . 93.336
Handelsregistereintrag

Abt. A O . -Z . 84 : Die
Firma Josef Birk in En -
gen ist erloschen .

Engen . 14 . Juli 1925.
Amtsgericht .

Ettlingen . B .295
Handelsregister B O.-Z.

23 : Fi «ma Wohlfahrtsge¬
sellschaft „Gut Hellberg "
mit beschränkter Haftung
in Ettlingen . Durch Be -
schluh der Gesellschafter -
Versammlung vom 15.
Mai 1925 ist das Stamm -
kapital auf 20 000 Reichs -
mark umgestellt und dem-
[ " ' fefcnb § 3 des Ge -
lert t§Öerttaflä geän-

Ettlingen , 14 . Juli 1925.
Amtsgericht.

Ettlingen . 93.296
Handelsregister B O .-Z.« • Masck,ineiifabrik Ettlin -

£ n, Gesellschaft mit be¬
schrankter Haftung in Ett -
Ungen. Durch Gesellschaf-
'" beschlntz vom 31 . Märzi « 5 wurde das Stamm -
kap,tal im Wege der Um-
tt-llung auf 10 000 Reichs-
mark ermäßigt und dem-
entsprechend die 8 4 und 5
£5i

, Gesellschaftsvertrags
geändert .
Ettlingen , 15. Juli 1925.

Amtsgericht
^rriburg , BreiSga » B . 129

Handslsregister
A Band 1 O .-Z 49,« »« na Karl Ruckmich ,» tetBurg betr. : Elisabeth

Ruckmich und Frida Hau -
>er in Freiburg sind in
das Geschäft als persönlich
saftende Gesellschaft«
ku,getreten . Die offene
Handelsgesellschaft hat am
31. Dezember 1924 be¬
sonnen . ZeichnungSberech-

tigt find nur Ludwig Ruck-
mich und Frida Hauser .
Die Prokura der letzteren
ist erloschen . Am 5 . Juni
1925.

A Band 9 O .-Z . 73,
Firma Wippel und Be -
schorner, Freiburg . Ge -
sellschafter der am 1 . Juni
begonnenen offenen Han -
delsgefellfchaft find Jgnaz
Wippel und Paul Beschor -
ner , beide Kaufleute in
Frei bürg .

A Band 6 O .-Z . 142,
Firma Angnft Fohr , Frei -
bur» betr . : Kaufmann
Axel , Robert Kampe , Frei -
bürg , hat Einzelprokura .
Am 6. Juni 1925.

A Band 9 O .-Z . 75,
Firma Fritz Knoll , Herren¬
bekleidung und Wäsche,
Freiburg . Inhaber Kauf -
mann Fritz Knoll . hier .
Am 8. Juni 192S.

A Band 5 O .-Z . 387,
Firma Karl Repple , Frei -
bürg betr . : Die Prokura
des Johann Götz ist er -
loschen. Am 8. Juni 1925.

A Band 9 O .-Z . 2 , Fir¬
ma Prrßmar & Co .,
Schwarzwälder Banm -
kuchenfabrik, Freiburg
betr . : Der Gesellschafter
Karl Roos , Freiburg , ist
aus der offenen Handels¬
gesellschaft ausgeschieden .
Am 9. Juni 1925 .

B Band 2 O .-Z . 71 ,
B »rse Markgraf Bern¬
hard von Baden , Gesell -
schaft mit beschränkter Haf¬
tung in Freibnrg betr. :
Durch Gesellschafterbe -
schluh vom 2 . April 1925
ist das Stammkapital un¬
ter entsprechender Ände¬
rung des Gesellschastsver -
träges durch Herabsetzung
auf 98 100 RM . umgestellt
worden . Am 30 . Mai 1925.

B Band 3 O .-Z . 120,
Firma Jaks & Co ., Ge¬
sellschaft mit beschränkter
Haftung in Freiburg betr. :
Durch Gesellschafterbe -
schluh vom 2 Mai 1925 ist
das Stammkapital um
25800 RM . erhöht worden .
Die Erhöhung "ist erfolgt ,
das Stammkapital beträgt
fetzt 30 000 RM . Am 3V.
Mai 1925.

B Band 4 O .-Z . 12,
Maschinenvertrieb Berg -
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung in Freibnrg
betr . Durch Gesellschafter -
beschluh vom 30 . Mai ist
das Stammkapital unter
entsprechender Änderung
des Gesellschaftsvertrags
durch Herabsetzung auf
2000 RM . umgestellt wor -
den . Am 2 . Juni 1925 .

B Band 4 O .-Z . 30,
Firma I . Kahn Sohn ,
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung in Freibnrg
betr . : Durch Gesellschafter -
beschlnh vom Iß . Januar
1925 ist das Stammkapital
unter entsprechender An -
derung des Gesellschnfts -
Vertrages durch Herabset -
zung ailf 490 000 RM .
umgestellt worden . Am 2.
Jnni 1925.

Zum Sandelsregister B
Band 4 O .-Z . 26 Bamber -
qer Leroi & Co .. Freibnrg ,
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung in Freibnrg
wurde eingetragen : Durch
Gesellschafterbefchluh vom
14 . Mai 1925 ist die Ge -
sellschaft aufgelöst . Kails -
mann Georg Schneider itt
Frankfurt a M . ist Liqui¬
dator . Am 3. J »ni 1925.

B Band 2 O . - Z . 14,
Firma Paul Ritter , Ge -
sellschaft mit beschränkter
Haftung in Freibnrg betr . :

Durch Gefellschafterbe -
schluh vom 25 . Mai 1925
ist das Stammkapital durch
Herabsetzung auf 18 960
RM . umgestellt . Am 3.
Juni 1925.

B Band 4 O . - Z . 74,
„Freihag "

, Freiburger
Handelsgesellschaft mit
beschränkter Haftung in
Freiburg : Durch GeseM-
safterbeschlutz vom 97 . Mai

1925 ist das « tammkapital
unter entsprechender Än¬
derung des Gesellschafts¬
vertrags durch Herabset -
zung auf 500 NM . umge -
stellt worden . Am 4 . Juni
1925.

Zum Handelsregister B
Band 5 O . - Z . 62 wurde
eingetragen : Metallisat «r

Oberbaden » Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
mit Sitz in Freiburg Ge -
genstand des Unterneh -
mens ist das gewerbliche
Metallisieren und Email -
lieren von Gegenständen ,
Ausnutzung von Patenten
und sonstigen Schutzrech -
ten , welche das Verfahren
des Metallissierens und

B Band 4 O .-Z . 92.
Schwarzwaldbrennerei ,

Gesellschaft mit beschränk -
ter Haftung in Freiburg
betr . : Durch Gesellschaf -
terbeschluh vom 27 . Mai
ist das Stammkapital un -
ter entsprechender Ände -
rung des Gesellschastsver -
trags durch Herabsetzung
auf 3000 RM . umgestellt
worden . Am 8. Juni 1925.

B Band 5 O .-Z. 54.
Kleiderhaus Scharbach,

Gesellschaft mit beschränk -
ter Haftung in Freiburg
betr . : Durch Gesellschafter -
beschluh v . 30. Juni 1925
ist die Gesellschaft aufge -
löst worden . Als Liqui -
dator ist Kaufmann Fritz

ger , Freiburg : Inhaberin
ist jetzt Gustav Nürnber -
ger Witwe , Berta geb .
Sager , Freiburg . Am 18.
6. 1925.

A Bd . (IV O .-Z . 79.
Firma Friedrich Bickel.
Freiburg , betr . : Paul Ho -
berg , Ingenieur in Frei »
bürg , ist in das Geschäft
als persönlich haftender
Gesellschafter eingetreten .
Die offene Handelsgesell -
schaft hat am 1 . April
1925 begonnen . Am 10.
6. 1925.

A Bd . V!I O .-Z . 295 :
Firma Reinhold Wiesner
Automobil », Fveiburg , ist
erloschen . An « 25 . S .
1925.

, Priteg '
Fernsprech - und
Signalanlagen

Ausführung durch

Maooleiaer Privat Telefon fies.
m.b.H . Mannheim N 5, 1t

Tel. 1552 , 996

Karlsruhe, Tel . 4982 , Gartenstr. 4

Freiburg, Tel. 2196 , Thurnseestr .51

Konstanz, Tel. 1004
Bahnhoksplatz 10

«o
S?
6>

Emaillierens betreffen ,
Handel mit Metallen und

dem Metallisieren und
Emaillieren bedienenden
Utensilien und Geräten
und Beteiligung an und
Errichtung von ähnlichen
Unternehmungen . Di « Fa -
brikation von und der
Handel mit .Gegenständen ,
die in dem Bereich des

Metallsprchverfahrens
fallen . Stammkapital :
5000 RM . Geschäftsführer :
Felix Remy , Kaufmann ,
Freiburg , Louis Werthei -
mer , Fabrikant , Emmen -
dingen , Alfred Rose , In -
genieur in Emmendingen .
Gesellschaft mit beschränk -
ter Haftung . Der Gesell -
schaftsvertrag ist am 6.
März 1925 mit Nachtrag
vom 25 . Mai 1925 festge¬
stellt . Die Gesellschaft wird
durch einen oder mehrere
Geschäftsführer vertreten .
Am 4. Juni 1925 .

B Band 4 O . - Z. 104,
„HShen - Berlag "

, Gesell -
schaft mit beschränkter

Haftung in Freiburg
betr . : Durch Gesellschafter -
beschluh vom 29 . Mai 1925

ist das Stammkapital
unter entsprechender An -
derung des Gesellschafts -
Vertrags durch Herabset -
zung auf 600 RM . umge -
stellt worden . Edwin Efchle
in Bonndorf ist als Ge -
schäftssührer ausgeschie -
den . Am 8. Juni 19215 .

B Band 1 O .-Z. 56,
Dampfziegelei Lehen-

Freiburg , Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in
Lehen betr . : Durch Gesell -
schafterbeschluh vom 28.
April 1925 ist das Stamm -
kapital aus 20 000 RM .
umgestellt worden . Am 8.
Juni 1925 .

Knoll in Freiburg bestellt .
Am 8. Juni 1925.

B Band 8 O .-Z . 118,
Gebrüder Hettiger , Ge¬
sellschaft mit beschränkter
Haftung in Freiburg : Die
Vertretungsbeftigniis des

Liquidators ist beendet ,
die Firma ist erloschen .
Am 9. Juni 1925.

B Band 1 O . -Z. 75,
Zentral -Kinematograph .

Gesellschaft mit beschränk -
ter Haftung in Freiburg
betr . : Durch Gesellschas-
terbefchluh vom 30. Mai
ist das Stammkapital auf
20000 RM . umgestellt .
Am 10. Juni 1925.

Amtsgericht Freiburg .

Freiburg , Breisgau . B212
Handelsregister .

A Bd . IX O .-Z . 66.
irma Kreher Zickwolf,

freiburg : 'Offene Hau-
delsgesellschaft ist aufge -
löst, Firma erloschen. Am
12. «. 1925.

A Bd . I O .-Z . 366. Fir -
ma Franz Krehes , Frei -
bürg , betr. : Die Prokura
des Alfred Zickwolf ist er¬
loschen . Am 12. y. 1925.

A Bd . XU O .- Z. 35,
Firma Laboratorium Mi -
mosa M . Bogelbach &
Apotheker Howitz, Frei¬
burg , betr. : Die Gesell -
schaft ist durch das Aus -
scheiden des Karl Howitz
aufgelöst . Max Vogelbach
ist jetzt alleiniger Inhaber .
Die Firma »st geändert
in : Laboratorium Mi -
mosa M . Vogelbach. Frei -
bürg. Am 15 . 6. 19-25

A Bd . IIX O .-Z.
'
76 :

Firma Wilhelm Probst ,
freiburg . Inhaber ist Wil -
)dm Probst . Automon -
teur . Freiburg Am 17 . 6.

Firma Gustav
^

« Anbe ^

A Bd. llX O .-Z . 77 :
Autovertriev Lilly Wies -
ner, Freiburg . Inhaberin
ist Reinhold Wiesner Ehe-
stau , Lilly geb . Stroh -
meher, in Freiburg . Am
23 . 6. 1925.

A Bd . Vll O .-Z . 23.
irma Cnrt Lindemann .

_ reiburg . betr . : Carola
Lindemann , geb . Gom -
brich, und Artur Herz ,
beide in Freiburg , haben
Einzelprokura . Die Pro -
kura des Otto Zink ist er -
loschen . Am 29 . 6 . 1925 .

B Bd . (III O .-Z . 42,
Freiburger Filmfabrik .
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung in FrÄburg ,
betr . : Durch Gfellschaster -
beschluß vom 25 . April
1925 ist das Stammkapital
durch Herabsetzung auf
10 000 RM . umgestellt
und der Gesellschastsver -
trag in mehreren Punkten
geändert worden . Falls
mehrere Geschäftsführer
vorhanden sind , ist jetzt je -
der für sich zeichnungsbe -
rschtigt . Am 15 . 6 . 1925 .

B Bd. V O .-Z . 6, Ber¬
einigte Oberbadische Säge¬
werke Aktiengesellschaft in
Freiburg , betr . : An Stelle
der ausgeschiedenen Ro-
bert Esser und Hans Has-
Melbeck sind Sägewerksbe -
litzer Eugen Schmidt in
St . Blasien und Willi -
bald Thoma in Kutterau -
Schlageten als Liquida -
toren bestillt worden . Am
18. 6. 1925.

B Bd . M O .-Z . 62 , Ober¬
rheinische Automobil - Ge¬
sellschaft mit beschränkter
Hastung in Freibura betr. :
betr . : Durch Gesellschaften -
schluh vom 29 . Mai 1925
ist das Stammkapital un-
ter entsprechender Lud«-

rung de» Gesellschastsver -
trags durch Herabsetzung
auf 35 000 RM . umgestellt
worden . Am 17. 6. 1925.

B Bd . IIII O .-Z . 109,
Firma Fritz Kever Gesell -
schaft mit beschränkter
Hastung in Freiburg betr . :
Durch Gesellschafterbe -
schluh vom 3 . Dezember
1924 ist das Stammkapi -
tal unter entsprechender
Änderung des Gesell -
schaftsvertrags durch Her -
absetzung auf 5000 RM .
umgestellt worden . Am
19. 6 . 1925 .

B Bd . V O . - Z. 54,
Kleiderhaus Scharbach Ge¬
sellschaft mit beschränkter
Haftung in Freiburg
betr . : An Stelle des aus -
schiedenen Kaufmanns
Fritz Knoll ist Rechtsagent
Artur Kuhn in Freiburg
als Liquidator bestellt .
Am 19. 6 . 1925 .

B Bd . IV O .-Z . 37.
Deutsche Handelsbank Ak-
tiengesellschaft , bisher in
Frankftirt a . M . , betr . :
Der Sitz der Gesellschaft
ist von Frankfurt a . M .
nach Freiburg verlegt . Am
19. 6 . 1925 .

B Bd . IV O .-Z . 120,
Wego -Werke , Aktiengesell¬
schaft in Freiburg . betr. :
Hugo und Fritz Wehberg
in Lüdenscheid sind als
Vorstandsmitglieder aus¬
geschieden Am 20 . 6. 1925.

B Bd . V O .-Z . 10,
Firma Gebrüder Herling ,
Holz - und Kohlenhandels -
gefeltschaft mit beschränk -
ter Haftung in Freiburg ,
betr . : Unter entsprechen -
der Änderung des Gesell -
schaftsvertrags ist die
Firma geändert in „ Ge -
brüder Herking , Gesell -
schaft mit beschränkter Has -
tung in Freiburg " und
das Stammkapital durch
Herabsetzung aus ßOOO
RM . umgestellt . Am 23.
6 . 1925 .

B Bd . II O .-Z . 81 ,
Albert C. Dung Chemische
Fabrik , Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in
Freiburg . betr . : Durch Ge -
sellschastÄbeschluh vom
23 . Dez . 1924 ist das
Stammkapital auf 50 000
Reichsmark umgestellt . Am
25 . 6. 1925 .

B Bd . II O .-Z . 60,
Gesellschaft für ange¬
wandte Photographie mit
beschränkter Haftung in
Freiburg betr . : Der
Name der Gesellschaft
ist geändert in „ Geaphot "

(Gesellschaft für ange -
wandte Photographie ) Ge -
sellschaft mit beschränkter
Haftung in Freiburg .
Das Stammkapital ist
unter entsprechender An-
derung des Gesellschaft ^-
Vertrags durch Herabset -
zung auf 4200 RM . um -
gestellt . Dr . Wilhelm Ben -
der ist als Geschäftsführer
ausgeschieden und an des-
sen Stelle Hauptmann a.
Dr . Fritz Graes in Frei -
bürg bestellt mit dem
Recht der Alleinvertre -
tung r das gleiche Recht
befitzt der Geschäftsführer
Ferdinand Leiber . Die
Vertretungsbefugniis ist
im übrigen geändert wie
folgt Diet Gesellschaft wird
vertreten durch einen oder
mehrere Geschäftsführer .
Sind mehrere Geschäfts -
föhrer bestellt , so wird üie
Gesellschaft vertreten durch
zlbei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäfts -
führer und einen Proku -
risten oder Handlungsbe -
vcllmächtiigten . Die Gesell -
schaft kann jedoch auch dem
einen ode? anderen Ge -
schäftssührer bei seiner Be-
stellung das Recht der
Alleinv «rtretuna verlei -
Hey. Am 24 . 6. 1925.

p Bd . II O --Z.. 67.
Freiburger Äilchhof betr. :

Ley ist alsConsta
fchäfts :»r ausges

den. Kaufmann Walter
Lindner , Freiburg , als
iltner Geschäftsführer be»
stellt . Am 29. 6. 1925.

B Bd . IIII O . -Z . 28
ist eingetragen bei Castn ».
Aktiengesellschaft in Frei »
bürg : An Stelle des Otto
Schmider ist Kaufmann
Gustsv Vollmer in Frei -
bürg Äs Borstand bestellt .
Am 30. 6. 1925 .
Amtsgericht Freiburg i .Br.

Heidelberg . B .12S
Die Firma Brauerei

zum goldenen Fätzchen
vorm . Carl Rapp Gesell -
schaft mit beschränkter
Haftung in Heidelberg
wird von Amtswegen im
Handelsregister gelöscht,
wenn nicht binnen drei
Monaten Widerspruch er»
hoben wird .
Heidelberg , 12. Juni 1925.

Amtsgericht . V.

Heidelberg . B .201
Handelsregister Abt . A

Band V O .-Z . 332 , Firma
Max Gnadler in Leimen :
Inhaber ist Max Gnadler ,
Kauftnann daselbst .

Band V O .-Z . 333. Fi »
ma Karl Wagenblaß in
Rahrbach b . H . : Inhaber

ist Karl Wagenblatz ,
Schneidermeister in Rohr -
bach b . H.

« and III O ^ Z . 287,
zur Firma Christian
Schmidt in Heidelberg :
Die Prokura des Karl
Blum ist erloschen.

Band III O .- Z . 47. zur
83, zur Firma StiftS -
mühle Gesellschaft mit be -
schränkte ! Haftung in
Ziegelhausen : Auf Grund
de3 Beschlusses der Ge -

sellsch !afterversam >nl^lng
vom 17 . Juni 1925 ist
das Stammkapital voir
250 000 PjN . umgestellt
in 20 000 Reichsmark .

Band TV- OvÄ 20,
Firma Toxa - Macadam
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung in Heidelvem .
Gegenstand des Unterneh
mens ist die Ausbeutung
des von Ingenieur E .
Zimmer , Heidelberg , er¬
fundenen und angewand -
ten Verfahrens , nämlich
Strahen , Wege , Plätze ,
Firma Alfted Troendlin
in Neckargemünd : Jnh ^ -
berin ist nunmehr dse
fortgesetzte Gütergemei ^ii-
schaft zwischen Alfred
Troendlin Witwe , Amali «
geb. Lang , und ihren min -

derjährigen Kindern :
Min «, Hermann , Emil ,
Alfred , Wartin , Eugen
und Amalie Troendlin .
alle i» Neckargemünd .

Abt . B Band II Q.-Z .
Lagerböden und dergl .
durch Auflage von Teer -
macadajm oder sonstigen
Mischungen von Teer
oder bituminösen Stoffen
mit Gesteinxn eine beson»
dere Widerstandskraft zu
verschaffen . Weiteren Ge^
genstand des Unterneh -
mens bildet die Ausbeu¬
tung auch anderer Ver -
fahren für Erreichung des
genannten Zieles . Die
Gesellschaft ist berechtigt,
sich an ähnlichen Unter -
nehmungen zu beteiligen
oder auch Zweigniederlas -
sungen zu gründen . DaS

Stammkapital beträgt
20 000 RM . Geschäfts »
führer ist Fritz Schlapp .
Kaufmann in Heidelbcrg ^
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung . Der Gesell -
schaftsvertrag ist am 9.
Juni 1925 festgestellt. In
die Gesellschaft bringe »
ein : 3 ) der Gesellschafter
Emil Zimmer in Heide!«
berg : daS den Gegenstand
deS Unternehmens bi - -
dende Verfahren und stellt
der Gesellschaft die allei »
nige Ausbeutung für Ba -
den, Württemberg , die
Stadt LudmqDhafen so»
Wis für die hessischen Po
biete am Neck« sich«».



ns ;
Die ?« Sacheft .kage wird
von der Gesellschaft mit
4lM RM . übernommen ;
b ) die Firma Paul Bret -
nütz in Mannheim säint -

liche im sogenannten
Toxawerk in Dossenheim
und im Besitz der frühe¬
ren Gesellschaft ! Limmer
& Bretnütz befindliche
Maschinen , Geräte , Werk -
5eüge , VorrKte und In -
ventar . Diese Sacheinlage
wird von der Gesellschaft
mit 400» RM . übernom -
men ; c ) die Firma Gebr .
Leferenz in Heidelberg :
den Gegenwert der für
das sogenannte Toxawerk

aufgewendeten Einrich -
tunqskosten und sonstigen
Aufwendungen und Lei -
stungen jeglicher Art , die
hon der Gesellschaft mit
2500 RM . übernommen
werden . Die Bekanntma -
chungen der Gesellschaft
«erfolgen im Deutschen
Meichsanzeiger .
Heidelberg , 24 . Juni 1925.

Amtsgericht V ,

1925 ist das Stammkapital
infolge Umstellung auf 500
Reichsmark ermäßigt und
der Gesellschaftsvertrag in
den §§ 4 (Stammkapital -)
und 9 Ms . 2 (Stimmrecht )
geändert .

6 . „Mevo " Gesellschaft
für Handels - und Jndu -
strievertretungen mit t>e-
chränkter Haftung , Karls -

ruhe .
' Die VertretungSbe -

irugniä bei Liquidators
Anton Metz ist beendet .
Heinrich Moersch , Kauf -
mann , Karlsruhe , ist zum
Liquidator bestellt . 15. Juli
1925.

Bad . Amtsgericht B 2 .

Karlsruhe . <8 .297
Handelsregistereinträge :

t . Allianz Persicherungs -
Aktirngesellschaft Zweig
Niederlassung Karlsruhe
vormals Badische Feuer
verstcheruugs - Bank . Haupb
sitz Berlin . Franz Rinsler
ist durch Tod aus dem
Vorstand ausgeschieden .
8 . Juli 1925.

2 . Süddeutsche Schreib -
Maschinen - und Büro -Ein
richtungs - lyesellschast mit

beschränkter Haftung ,
Karlsruhe . Auf Grund
des Gesellschasterbeschlus -
seS vom 6 . November 1924
ist das Stammkapital in -
folge Umstellung auf
40 000 Reichsmark ermä¬
ßigt und der Gesellschaft ^
vertrag in den §§ 3 (Ge
schästsjahr ) , 4 ( Stamm¬
kapital ) , 8 (Gesellschafter -
Versammlung ) und 9 (Jah¬
resrechnung ) geändert . 10 ,
Juli 1925.

Löschungen vom 8 . Juli
1925 :

3 . Süddeutsche Möbel
Bertriebsgesellschastmitbe
schränkter Haftung , Karls
ruhe .

4 . Dentaria , Zahnbe
darfs -Gesellschaft mit be
schränkter Haftung , Karls -
ruhe .

5 . kontinentale Handels -
uereiniguug , Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Karlsruhe .

3 . KnSrr & Hüttisch
Fabrikation zahntechnischer
Instrumente , Gesellschaft
mit beschränkter Hastung .
Karlsruhe .

7 . „Lemorad " Leichtino
torjad - Pertriebs - Gesell
schaft m . b . H., Karlsruhe ,

8 . Schimek & Co , Eier
groschandlung , Gesellschaft
mit beschränkter Haftung ,
Karlsruhe , 13 . Juli 1925,

Bad . Amtsgericht L 2.
Karlsruhe . B .298

Handelsregistereinträge
vom 13. Juli 1925.

1 . Dhckerhoff & Wid
mann , Aktiengesellschaft

Biebrich , Niederlassung
Kalsruhe . Kaufmann

Eduard Moeller ist aus
dem Vorstand ausgeschie -
den . Dr . Gustav Wolff ,
Wiesbaden , ist zum Bor -
standsmitglied bestellt .

2 . ArbeitShilse , (Yesell-
schaft mit beschränkter
Haftung , Karlsruhe . Die
Bertretungsbefngnis des
Geschäftsführers Julius
Groffmanu ist beendet .
Chemiker Dr . Otto Dom -
mer . Karlsruhe , ist als
Geschäftsführer bestellt ,

3 . Deutsche Bekleidung « -
Industrie , Gesellschaft mit

beschränkter Haftung ,
Karlsruhe . Die Vertre -
tungsbefugnis des Ge -

schäftsführers Julius
Groffman » ist beendet .
Chemiker Dr , Otto Dom -
mer , Karlsruhe , ist als
Geschäftsführer bestellt .

4 . Rährmittelfabrik und
Gewürzmühle „Marke

Schwarzwald "
, Gesellschaft

mit beschränkter Haftung ,
Karlsruhe . Die Prokura
der Luise Brandenburg ist
erloschen. Kaufmann Ar-
nold Schmid , Durlach , ist
als weiterer Geschäftsfüh -
rer bestellt.

5 . „ Südwest " Handels ««-
sellschaft mit beschränkter
Haftung , Karlsruhe . Auf
Grund des Gesellschaften-
beschlusses vom 26 . : Juni

Karlsruhe . B .299
1 . Lothringer Portland -

Cemeut - Werke. Karlsruhe .
Dem Bernhard Balthascr ,
Berlin , ist Kollektivprokura
derart erteilt , daß er in
Gemeinschaft mit einem

Vorstandsmitglied zur
Vertretung der Gesellschaft
berechtigt ist . 16 . Juli 1925 ,

Vom 15. Juli 1925,
2 . Karlsruher Jalousie -

und Rolladenfabrik , Ge -
sellschaft mit beschränkter
Haftung , Karlsruhe , Auf
Grund des Gesellschafter
beschlusses vom 24 , Juni
1925 ist das Stammkapital
infolge Umstellung auf
30 000 Reichsmark ermä -
ßigt und der Gesellschaft »-
vertrag in 3 (Stamm
kapital » geändert . Fabri --
kant Alexander Jason
Ehefrau Mathilde geb .
Overhoff , Karlsruhe , ist
als weitere Geschäftsfüh -
renn bestellt .

3 . Südwestdeutsche Ber -
sicherungsbank, Aktieuge -
sellschaft, Karlsruhe , Auf
Grund des durchgeführten
Beschlusses der General -
Versammlung vom 20 . Ro -
vember 1924 ist das
Grundkapital infolge Um -
stellung aus 5000 Reichs -
mark ermäßigt eingeteilt
in 250 auf den Inhaber
lautende Aktien über je
20 RM . Der Gesellschafts -
Vertrag wurde in den §§ 4
Abs . 1 (Grundkapital ) und
20 Abs . 1 ( Stimmrecht )
geändert .

4 . Karlsruher Milchver¬
sorgung , Gesellschaft mit

beschränkter Haftung ,
Karlsruhe . Durch Gesell -
schasterbeschluß vom 4.
bezw . 16. Juni 1925 ist
die Gesellschaft aufgelöst .
Die bisherigen Geschäfts -
sichrer Peter Kaas und
Dr . Albert Sätzler sind
Liquidatoiren . 17 . Juli
1925.

5 . Riegel Sc Gäntzler ,
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung , Karlsruhe .
Die Liquidation ist be-
endet , die Firma erloschen .
17 . Juli 1925 ,

6 . Joh . PH . Zanger .
Aktiengesellschaft , Karls -
ruhe . Die Liquidation ist
beendet , die Firma er -
loschen , 17. Juli 1925.

Bad . Amtsgericht B 2.

»rann , all ? in Karlsruhe ,
Der Gefellschaftsvertrag
ist am 22 , April 1925 fest -
gestellt und am 14 . Mai
und 10: Juni 1925 in den
§§ 1 und 2 geändert
worden . Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt ,
so vertreten jeweils zwei
von ihnen die Gesellschaft .
Die Gesellschafterin Frau
Klothilde Blum bringt in
Anrechnung auf ihre
Stammeinlage in die Ge -
sellschaft ein , Büroeinrich¬

tungsgegenstände im
Werte von 1224 RM . Der
Gesellschafter Fred AI-
brecht bringt in Anrech¬
nung auf seine Stamm -
einlage die im Gesell -
schüftovertrag bezeichneten
Gegenstände u . Material
im Werte von 3250 RM .
|in die Gesellschaft ein .
Die Bekanntmachungen ,
der Gesellschaft erfolgen
im Deutschen Reichs «« -
zeiger .

3 . Karlsruher Bolksblatt
Verlag , Gesellschaft mit

beschränkter Haftung ,
Karlsruhe , Durch Gesell -
schasterbeschluß vom 28.
September 1924 ist das

Stammkapital infolge
Umstellung auf 2000

Reichsmark ermäßigt wor -
den , und am 6. April
1025 wurde der Gesell -
fchaftsvertrag geändert
und neu gefaßt . Auf die
eingereichte Urkunde wird
Bezug genommen . Hier
nach ist die Firma geän -
dert in : Badische Zeitung ,
Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung . Gegenstand
des Unternehmens ist
nunmehr : Die Heraus
gäbe und der Verlag einer
Zeitung , mit dem Titel

„ Badische Zeitung '

(Karlsruher Volksblatt ) ,
sowie der Abschluß ander -
weiter Geschäfte , welche
mittelbar oder unmittel
bar hiermit zusammen
hängen . Die Gesellschaft
ist berechtigt , andere ähn
liche Unternehmungen zu
erwerben oder sich an fol -
chen zu beteiligen . Die
Vertretungsbefugnis des
Geschäftsführers Dr . Al
brech Negrioli ist beendet ,
Diplom - Kaufmann Fritz
Schumacher , Karlsruhe , ist
als Geschäftsführer be
stellt . Die Bekanntmach » n
gen der Gesellschaft erfol
gen nunmehr durch die
Badische Zeitung in Karls -
ruhe ,

Bad . Amtsgericht B 2

Karlsruhe . 58 .316
Handelsregistereinträge

vom 18 . Juli 1925 .
1 . Arthur Schenkel , Ge¬

sellschaft mit beschränkter
Haftung , Karlsruhe . Ge -
genstand des Unterneh -
mens : Die Herstellung
und der Vertrieb von
Blech - und Metallwaren ,
sowie der Abschluß ander -
weiter Geschäfte , welche
mittelbar oder unmittel -
bar hiermit zusammen -
hängen . Stammkapital :
5100 Reichsmark . Ge¬

schäftsführer : Arthur
Schenkel , Kaufmann .

Karlsruhe , Der Gesell -
fchaftsvertrag ist am 10.
Juli 1925 festgestellt und
am 14 . Juli 1925 in H 1
geändert worden . Sind
mehrere Geschäftsführer
bestellt , so vertreten diese
die Gesellschaft einzeln .

2 . „Fred » " Sprechappa -
ratevertriebsgesellschaft

mit beschränkter Haftung ,
Karlsruhe . Gegenstand
des Unternehmens : Der

Vertrieb von Fredy -
Sprechapparaten , Die Ge -
sellschaft darf sich auch an
anderen Unternehmungen
in jeder Rechtsform be¬
teiligen . Stammkapital :
6000 Reichsmark . Ge -
schäftsfnhrer : Alfred ge-

nannt Fred Albrecht ,
Kaufmann . Kaufmann

Robert Blum Ehefrau
Klothilde geb . Stäbler ,
Wilhelm Hunkler , Kauf -

Karlsruhe B .317
Handelsregistereinträge

vom 21 . Juli 1925.
1 . Badische Bekleidung »

werke Aktiengesellschaft ,
Karlsruhe . Auf Grund
des durchgeführten Be
fchluffes der Generalver -
sammlung vom 20 . De -
zember 1924 ist das
Grundkapital infolge Um
stellung auf 50 000 Reichs -
mark ermäßigt , eingeteilt
in 2500 Aktien über je 20
RM . Der Gesellschaftsver
trag wurde in den ZK 3
( Grundkapital ) , 12 Ziff . 3
geändert .

2 . Ludin - Aktiengesell¬
schaft , Karlsruhe . Auf
Grund des durchgeführten
Genievalverskinmlungsbe -
schlusses vom 29. Januar
1925 ist das Grundkapital
infolge Umstellung auf
25 000 Reichsmark ermä -
ßigt , eingeteilt in 1250
auf den Inhaber lautende
Stammaktien über je 20
RM . Der Gesellschaftsver -
trag wurde in den §§ 1
( Firma ) , 4 Abs . 1 (Grund¬
kapital ) . 19 Absatz 1
(Stimmrecht » geändert .
Hiernach ist die Firma
geändert in : Süddeutsches

Ingenieurbüro A .-G .
vorm . Ludin A .G . Karls -
ruhe . Die Prokuren der
Konrad von Gruenewald ,
Alexander Baumann und
Wilhelm Stark sind er -
loschen .

3 . Lothringer Portland -
Cement - Werke Karlsruhe .
Durch Beschluß der Ge -
neralversammluug vom
30 . Juni 1925 wurde der
Gesellschaftsvertrag geän -
dert und neu gefaßt . Auf
die eingereichte Urkunde
wind BeKq genommen .
Hiernach ist i »ie Firma
geändert in : Industrie -
Beteiligungen der frühe¬
ren Lothringer Portlaich -
Cement -Werke Aktienge¬

sellschaft . De « Sitz der
Gesellschaft ist nach Berlin
verlegt . Gegenstand des
Unternehmens ist nun¬
mehr : Die Beteiligung an
und der Betrieb von In -
dustrie - und Handels » » -
ternehmungen in jeder
zulässigen Form .

4 , Spezialhaus für ba -
difche Edelbranntwein «
Hermann ' Schuler Gesell -
schaft mit beschränkter
Haftung , Karlsruhe . Die
Liquidation ist beendet .
Die Firma ist erloschen .

5 Karlsruhe Buchenweg
3, G . m . b . H . in Karls -
ruhe . Die Liquidation ist
beendet ! die Firma ist er -
loschen.

Bad . Amtsgericht B 2.
Karlsruhe . © .337

Handelsregistereinträge :
1 . Auskunftei W. Schim -

melpfeng Berlin mit einer
Zweigniederlassung in

Karlsruh « . Die Gesell -
schaft ist aufgelöst . Der
bisherig Gesellschafter

Hans Schimmelpseng ist
alleiniger Inhaber der
Firma . Die Prokuren blei¬
ben bestehen . 18. 5 . 25.

2 . Härtung Sc Rüger ,
Karlsruhe . Prokura :

Bernhard Bührle , Kauf¬
mann , Ettlingen . 8 . 7 . 25.

3. G . Benz Sc Co .,
Karlsruhe , Offene Han -
delsgesellschaft mit Beginn
am 1 . Juli 1925 . Person -
lich haftende Gesellschaf¬
ter : Gottlob Benz . Kauf -
mann , Karlsruhe , Robert
Weber . Kaufmann . Ett -

lingen , Erich Friedrich
Hohn , Kaufmann , Karls -
ruhe , Goethestraße 2.
10 . 7 , 25.

4 . A . Haumesser Sc Co.,
Karlsruhe . Die Gesell -
schaft ist aufgelöst , toe
Firma ist erloschen . 13,
7 25.

5 . Rudolf Oberst Jnh .
Albert Oberst, Karlsruhe .
Der Rudolf Oberst . Kauf -
man » Ehestau Amalie geb .
Schäfer , Karlsruhe , ist

Gesamtprokura erteilt .
Diese , sowie der Prokunst
Karl Grimm , dessen Pro -
kura in eine Gesamtpro -
kura umgewandelt ist, sind
von nun an berechtigt , ge-
meinsam oder mit eipem
anderen Prokuristen die
Firma zu vertreten .
13. 7 . 25.

6 . Jgnaz Eller «, Karls -

ruhe . Die Prokura deS
Alex Wetzlar ist erloschen .
17. 7 . 25.

7 . Karl Walter , Karls -

ruhe . Inhaber : Karl Wal -
ter , Mechaniker . Karls -

ruhe . Essenweinstr . 6—8.
17 - 25 . ^

8 . Max Mar «, Karls -

ruhe . Inhaber : Max Marx
Pferdehändler Wwe .

Frieda geb . Weis , Karls -

ruhe . Prokura : Walter
Max Marx . Kaufmann ,
Karlsruhe . 21 . 7 . 25.

9 . C . F . Ott « Müller ,
Karlsruhe . Die Gesamt -

Prokuren bezügl . Fräulein
Aennh Hauschildt und
Wilhelm lSchnürer sind
erloschen . Dem Kaspar
Ludwig Bordelius . Kauf -

many , Karlsruhe , Paul
Friedrich Model , Buch -

Halter ebenda , wurde Ge -

samtprokura derart erteilt ,
daß jeder berechtigt ist.
gemeinsam mit einem an -
deren Prokuristen der
Firma diese zu vertreten .
21 . 7 , 25 . , ^

10. August Frosch , Dax¬
landen , Die Kommandit -
gesellschaft ist aufgelost ;
die Firma ist erloschen .
23 . 7 . 25.

11 . Conrad Weber Sc Co ^
Zweigniederlassung Karl »,
ruhe , Hauptsitz Nürnberg -
Die Prokura des Robert

Deutsch ist erloschen .
23 . 7 . 25.

12 Eduard Mozer ,
Karlsruhe . Einzelkauf -
mann : Sattlermeister Mo -

zer Wwe . Melanie geb .
Keppner , Kappelrodeck .

Prokura : Frau Melanie
Mozer , Karlsruhe . 23.
7 . 25.

« ad. Amtsgericht » 2.

Prokuristen Fritz Deines ,
Neustadt , ist dahin abgeäw -
detr , daß der Genannte
berechtigt ist, gemeinsam
mit einem Vorstandsmit -
glied oder mit einem an -
deren Prokuristen die Ge -
sellschaft zu vertreten .
21 . Juli 1925.

Vom 22 . Juli 1925.
2 , Wollenschläger Sc Cie .,

Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung , Karlsruhe .
Gegenstand des Unterneh -
mens : Die Fabrikation
von Herrenwäsche und
verwandter Artikel sowie
der Großhandel in solchen
Artikeln und in Textil -
waren . Die Gesellschaft ist
auch befugt , sich an ähn -
lichen oder gleichartigen
Unternehmungen zu betei -
ligen , oder deren Vertre -

tung zu übernehmen .
Stammkapital : 5000

Reichsmark , Geschäftsfüh¬
rer : Ludwig Wollen schlä-
ger , Kaufmann , Kandel .
Carl von Berg , Kaufmann
ebenda . Der Gesellfchafts -
vertrag ist am 19. Januar
1925 festgestellt und am
29 , Juni 1925 in § 2
(Sitz ) geändert wgrden .
Hiernach ist der Sitz der
Gesellschaft von Kandel
nach Karlsruhe verlegt .
Jeder der beiden Ge -
schäftsführer Wollenschlä -
ger und von Berg ist be-
rechtigt , die Gesellschaft
allein zu vertreten .

3 . Badischer Baubund ,
Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung , Karlsruhe .
Auf Grund des Gefell -
schasterbeschlusses vom 19.
Juni 1925 ist tms Stamm¬
kapital infolge Umstellung
auf 13 280 Reichsmark er -
mäßigt und der Gesell «-
fchaftsvertrag in den §§ 3
(Stammkapital ) , 13 Ab¬
satz 2 (Stimmrecht ge-
ändert .

4 . Gallinat & Co., Ge¬
sellschaft mit beschränkter
Haftung , Karlsruhe . Durch
Gesellschafterbeschluß vom
17. Juli 1925 ist die Ge -
sellschaft aufgelöst . Der
bisherige Geschäftsführer
Paul Gallinat ist Liqui -
dator .,

5. Eher & Co , Gefell »
schaft mit beschränkter
Haftung , Holzgroßhand¬
lung , Karlsruhe . Die Li-
quidation ist beendet , die
Firma ist erloschen .

Bad . Amtsgericht B 2.

Karlsruhe . B .338
Handelsregistereinträge :
1 , Wavß Sc Frevta «

Aktiengesellschaft. Frank¬
furt a . M . mit einer

Zweigniederlassung in
Karlsruhe . Kommerzienrat
Dr . Conrad Freytag ist
durch Tod aus dem Vor-
stand ausgeschieden . Die
Vertretungsbefugnis de »

Lahr . B .306
Handelsregistereintrag —

Lahr . Abt . A Bd . II
O -̂Z . 156 — Firma Her¬
mann Trunk Rachf . in
Reichenbach — der bis -
herige Gesellschafter Franz
Gißler ist Alleininhaber
der Firma , Die offene
Handelsgesellschaft ist auf -
gelöst .

Lahr . 3 . Juli 1925.
Gerichtsschreiberei

Amtsgericht .
Mannheim . « .131.

In das Handelsregister
wurde zur Firma „Ge -
schwister Gutmann " in
Mannheim mit Zweignie -
derlassungen in Pforz¬
heim , Gelsenkirchen , Es¬
sen , Berlin , Frankfurt a .
Main und Karlsruhe ein -
getragen :

Am 13. Dezember 1924 :
Kaufmann Dr . Martin

Wohlgemuth , Mannheim ,
und Kand . med . Paul
Rothschild Ehefrau . Kla -
ra geb . Wohlgemuth .Frei -
bürg , sind als persönlich
haftende Gesellschafter in
das Geschäft eingetreten .
Die offene Handelsgesell -
schaft hat am 1 . Januar
1923 begonnen . ZurVer -
tretung der Gesellschaft
sind die GesellschasterLion
Wohlgemuth und Dr .
Martin Wohlgemuth , beide
Kaufleute in Mannheim ,
und zwar jeder selbstän -
dig , berechtigt .

Am 24 . Januar 1925 :
Paul Rothschild , Ehe -

frau , Klara geb . Wohlge¬
muth , Freiburg , ist von
der Vertretung der Ge -
sellschaft ausgeschlossen .

Die Prokura deS Martin
Wohlgemuth , der Mela -
nie Wohlgemuth , geborene
Gutmann . Mannyeim .deS
HeinrichMaas , Karlsruhe ,
und des Max Hirsch ,
Frankfurt a . Main , be-
steht fort . ,

Amtsgericht Mannheim .
Mannheim , B , 144a

In das Handelsregister
wurde eingetragen .

Am 21 . Januar 1928 :
1 . zur Firma „Desag

Deutsche Sackvertriebs »
und Faserindustrie Aktien-
gesellschaft " in Mannheim
mit einer Zwöigniederlas -
sitiig in Berlin : Die Ge¬
neralversammlung voiii

Novenwer 1924 hat die
Umstellung von 70 000 000
Mark auf 35 000 Reichs -
mark beschlossen.

Am 8 . Juni 1925 :
2 . zur Firma „Badisch -

Pfälzische Baugesellschaft
mit beschränkter Haftung "
in Mannheim mit einer
Zweigniederlassung in
Ludwigshafen a . Rhein :
Auf Grund Beschlusses der

Gesellschafterversamm -
lung v . 27 . 5 . 1925 ist das
Stammkapital von 400 000
Mark auf 7 000 RM , um -
gestellt und der Gesell -
fchaftsvertrag entsprechend
der eingereichten Nieder -
schrift , auf die Bezug ge-
nommen wird , geändert
worden .

Am 10. Juni 1925 :
3 . zur Firma „Berein

deutscher Ölfabriken " in
Mannheim mit einer
Zweigniederlassung in
Hamburg : Durch Be -
fchluß der Generalver -
sammlung vom 15 . April
1925 ist der Gesellschafts -
vertrag in § 15 Abs. 4t>
(Vergütung des AufsichtS -
rats ) ergänzt worden .

Am 15. Juni 1925 :
4 . zur Firma „ArguS "

Mannheimer Privatdedek -
tiv -Jnstitut A . Maier *
Co . , Gesellschaft mit be-
schränkter Hastung in
Mannheim mit _ eiiner
Zweigniederlassung

" in
Heidelberg : Auf Grund
Beschlusses der Gefelkschaf-
sellfchafterbeschluß vom 13.
Juni 1925 ist das Stamm -
kapital von 20 000 Mark
auf 6000 RM . umgestellt
und der GefellschaftSver -
trag in § 5 entsprechend
der eingereichten Nieder -
schrift , auf die Bezug ge-
nommen wird , geändert
worden .

Am 23 . Juni 1925 :
5 . zur Firma „Cim "

Chemisches Jndustriewerk
Mannheim Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
in Mannheim : Durch Ge -
sellschafterbefchluß vom 13.
Juni 1925 ist die Gesell -
schaft aufgelöst . Marga -
rete Nenninger , Hand -
lungsgehilfin , Mannheim ,
ist zum alleinigen Liqui¬
dator bestellt .

6 . zur Firma „Hermann
Benitz , Gesellschaft mit
beschränkter Haftung " in
Mannheim -Rheinau : Die
Gesellschaft wird auf
Grund des § 16 der Gold -
bilanzverordnung vom 28,
Dezember 1923 als nichtig
geloscht.

7 . zur Firma „Franz
Steirer Gesellschaft mit be .
schränkter Haftung Orgel -
und Harmoninmfabrik " in
Mannheim : Auf Grund

Gesellschafterbeschlusses
vom 16 . Juni 1925 ist
das Stammkapital von
200 000 000 Mk . auf 5000
RM . umgestellt und der
Gesellschaftsvertrag in 8 3
entsprechend der einge -
reichten Niederschrift , auf
die Bezug genommen
wird , geändert worden .

8. zur Firma Eigen -
heim - Baugesellschaft mit
beschränkter Haftung " in
Mannheim : Auf Grund
Beschlusses der Gesellschaf -
terverfammluug vom 6.
Juni 1925 ist das Stamm¬
kapital von 250 000 Mark
auf 2500 RM . umgestellt
und der Gesellschaftsver -
trag entsprechend der ein -
gereichten Niederschrift ,
auf die Bezug genommen
wird , insbesondere auch in
K 3 (Stammkapital ) , § 6
(Geschäftsführung ) und §
10 Abs . 3 Ziffer 7 (Auf¬
sichtsrat ) geändert worden .

9. zur Firma „Etablis »
sements Hutchinson (Com .
pagnie Rationale du Caout .
choue " Mannheim . Zweig¬
niederlassung . Hauptsitz :
Paris . Auf Grund de»
durchgeführten Beschlusses
der Generalversammlung
vom 15. Oktober 1924 ist
das Grundkapital der Ge »
sellschaft um 14 838 900
französische Kranken er»
höht und beträgt jetzt
30 000 000 französische

Franken . Ferner wird de«
kann gemacht : Auf das
erhöhte Grundkapital loec-
den 49 463 gewöhnliche
Aktien über je 300 fran -
zösische Franken zum Be¬
trag von 400 französische
Franken ausgegeben ..
Amtsgericht Mannheim .

Mannheim . B . 14S
In das Handelsregister

wurde heute eingetragen :
1 . Zur Firma „Friedr .

Goerig " in Mannheim :
Friedrich Goerig , Mann »
yeim . ist als Einzelprora »
rist bestellt.

2 . Zuri Firma „M . I .
Cappallo " in Mannheim :
Die Inhaberin Ingenieur
Oskar Stark Ehefrau ,
Emma geborene Cappallo ,
ist jetzt die Ehefrau de»
Kaufmanns Jakob DetzÄ,
in Mannheim - Waldhof .
Dem Jakob Detzel , Kauf -
mann , Mannheim -Wald »
Hof, ist Prokura ereilt ;
die Prokura des Oskar
Stark ist erloschen .

3. Zur Firma „Gebr .
Heeger " in Schriesheim :
Die offene Handelsgesell -
schaft ist aufgelöst und die
Firma erlösen .

4. Firma „Richard Adel -
mann St Co ." in Mann¬
heim . Die offene Handels -
gesellschaft hat am 25.
Juni 1925 begonnen . Per¬
sönlich haftende Gesell -
schafter sind Richard Adel -
mann , Kaufmann , Richard
Adelmann . Kaufmann » ,
witwe Magdalena geb .
Götz, beide in Mannheim .
Richard Adelmann , Kauf -
mannswitwe Magdalena
aeb . Götz, in Mannheim .
\£t von der Bertretun «
der Gesellschaft und Zetch -
nung der Firma ausge¬
schlossen.

5 . Zur Firma „I . K.
Wiederhold Gesellschaft
mit beschränkter Haftung "
in Mannheim : Die Ptt *
kura des Alex Polle ist
erloschen .

6 . Zur Firma „Ludwig
Strauß Sc Cie . Gesellschaft
mit beschränkter Haftung "
in Mannheim : Die Pro -
kura des Harry Samuel
ist erloschen ,

7 . Zur Firma „Manu -
heimer Kohlenhandel »««»
sellschaft mit beschränkter
Haftung " in Mannheim :
Die Prokura des Alex
Polle ist erloschen , Franz
Schönsiegel ist als Ge -
schäftsführer ausgeschie .
den . Peter Ullendorf ,
Kaufmann , Mannheim , ist
zum Geschäftsführer be-
stellt . Durch Gesellschafter -
beschluß vom 22 , Juni
1925 wurde § 6 frbs , 1
Satz 2 des GesellschaftS -
oertrags geändert , Jedev
Geschäftsführer ist selb¬
ständig vertretungsberech -
tigt .

8 . Zur Firma „Hugo
Kiekenau Gesellschaft mit
beschränkter Haftung " in
Mannheim : Auf Grund

Gesellschasterbeschlusses
vom 20 . Juni 1925 ist daS
Stammkapital von 20 000
Mark auf 8000 RM . um¬
gestellt und der Gesell -
fchaftsvertrag in § 4 ent -
sprechend der eingereichten
Niederschrift , auf die Be-
zug genommen wird , ge-
ändert worden .

9 . Zur Firma „Hovad
Deutschland " Transport -
verstcherungS- Bank » ttien .
gefellschaft in Mannheim :
Nach dem durch Beschluß
der Generalversammlung
vom 6 . Mai 1925 geneh -
migten Vertrag wird da»
Vermögen der Aktienge -
sellschaft im ganzen , also
einschließlich des gesamten
VersicherurHsbestandes u.
einschließlich aller Ver -
Kindlichkeiten , auf die
„ Adler " Transport - und
RückverficheeungS - Aktien -
gesellschaft in Berlin über -
tragen . Die Gesellschaft ist
aufgelöst . Die Liquidation
unterbleibt . Die Akionäre
erholten für je 3 Stamm -
aktien Bit . A zu 1000 SR .
eine neue Stammaktie zu
20 RM , und für je w
Stammaktien Lit . B zu
4000 M . eine neu«
Stammaktie zu 100
der übernehmend «» A
tiengesellschaft . Für dt«

akttit100 Vorzugsaktien §tf
rlOOOO M . wird ein « ttt*
gelt nicht gewährt .
Mannheim . 27 . Juini 1026,

Amtsgericht .
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